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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONs S0L0THuRN
VOM

29. Scptembor 1967 Nr. 4951

Die ~inwohner~erneinde ~ubingen unterbreitet dem Regierungsrat

folgende Unterlagen zur Genehmigung~

( A,Eeba~~g~läne Nrn. 3 und 4
B ~rwe1~~~es Z onen~ nes

~~nzun~ des Zonenre~ernentes

Bebauungsplan Nr. 2

Nach der Genehmigung des Zonenplanes, gemäss RRB Nr. 1072

vom 22.2.1963, wurden die Bebauungspläne in Auftrag gegeben.

In der Zeit vom 2. — 31. Dezember 1965 wurden Nrn. 3 und 4

öffentlich aufgelegt. Innert gesetzlicher Frist sind folgende

Einsprachen eingereiGht wordsn~

1. Walter Jäggi—Hubacher, Subingen

2. Werner Ingold—S chnider, Subingen

3. Dr. ehem. Otto Schnider, Subingen

4. Dr. med. Th. Schnider, 3ubingen

5. Josef Kläusler, Subingen
6. Robert I~iithy, Subingen

7. Peter Rud. von Rohr, Subingen
Walter Wächter, Subingen

8. Paul Hess, Subingen
L

Die Einsprachen Nr. 1 - 4 konnten auf dem Verhandlungswege

erledigt werden. An der Sitzung vom 9. März 1966 hat d~r

Gemeinderat folgende Entscheidungen getroffen~

a. Die Einsprachen Nrn. 5 und 6 werden gutgeheissen. Der

G-rubenweg wird vorläufig aus dem Bebauungsp1a~1 ge

strichen und soll erst zur Ausführung kommen, wenn die
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werden.

b. Die hinsprachen Nrn. 7 und 8 wurden abgelehnt.

Die Einsprache Nr. 8 wurde in der Folge an die Gemeinde—

versammlung weitergezogen. An der Versammlung der Einwohner—

gemeinde vom 20, Juni 1966 wurde dieselbo gutgeheissen, so

dass in T. ilstück des Sägowegus (vom Nelkunweg bis Bahn—

hofstrasse) wegfällt. Die Planungskommission und der Ge

meinderat würden e5 aber begrüssen, wenn an Stelle dieses

Teilstückos ein Fussgängerwog vorgesehen werden könnte,

als Verbindung zwischen der vorgesehenen Wohnzonu zum Dorf—

zentrum. An der gleichen Geneinduversammlung wurden die

Bebauungspläne Nrn. 5 und 4 genehmigt. Der Beschluss der

Gemeindeversarmelung ist beim. Regierungsrat nicht angefochtn

worden.

B. Erweitennn~‘ des Zonen lamos

Er~zänzun~ des Zonenre~4ementes

Behauun~s~lan Nr. 2

Die Gemeinde besitzt gemäss RRB Nr. 1072 vom 22,2,1963 einen

rechtsgültigen Zonenplan mit Zonenreglcraent.

An der G eeuindeversammlung vom 25. November 1965 wurde eine

eingurcichte Motion erheblich erklärt, in welcher v.~r1angt

wurde, dass die Bauzone längs folgenden Strassen zu erweitern

sei:

Horriwilerstrasse

Vorensnö ö sli st ra 55

Luzornstrasse

Inkwilcrstrasse

Der Gemeinderat nahm den Auftrag zum Studium entgegen mit dem

Hinweis, dass der eingereichten Motion sicher nur teilweise

entsprochen werden könne,

Indessen hat die neu gegründete Flurgonossenschaft Subingon

gewünscht, der bestehende Zonenplan sollte so .~rgänzt werden,

dass das Areal für Strassen, die von der Landwirtschaftszone

in den alten Dorfkern führen, hmuto schon reserviert werden

könne,
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Im weiturn hat sich nach abgeschlossenen Studien dur Bach—

korrektionon gezeigt, dass sowohl die Oc3sch, wi~ auch der Säg~.—

bach gegenüber d~jr früheren Aunahme einen veränderten lauf

erhalten werden, was z.T. auch die angrunzundei Bauzonen he—.

einflusst

Dur r(chtsgLi.ltig‘o Zonenplan und das Zonenreglvment enthalt~:n

kein rlui Angaben üb~r Ausnützüngsziffern. Diese Lücke sollt.:

mit dur Neu—Auflage geschlossen wurden. Der Zononplan und das

Zonenreglen nt wurden folglich neu überarbeitet und verschiedene

Erwuiturungmn und Ergänzungen vorgenor~mnin.

II.

Dar so :rwoiturte Zononpian. un~ das ergänzte Zonenrc~glemont

wurden von 5. Oktober bis 5. Nov~~mbar 1966 dffcntlich aufgelegt.

Innert der gesetzlichen Frist sind dagegen folgende Einsprachun

eingereicht worden:

1. Werner Lüthy, Subingen

2. Hans Haboggor, Subingon )
Max Lggunschwiler, Subing:.n) G~noinsc~iaftse~ns~rach
Hans Zeuner, SUu_llg:

3, Walter Jägg5-.HuiDachar, Subing~n

4. Hans Kur~inli, Subingun

5, Gebr. Oskar und Otto Ludäscher, Subingen

Die Einsprachun Nrn, 1 und 4 konnten gütlich erledigt werden.

Die Einsprache Nr. 2 musste als rochtsungültig abgewiesen werdt;n.

An dar Sitzujar~ vom 11, Januar 1967 hat der Gemeinderat die Ein—

sprachen Mm, 5 und 5 abgewiesen. Die Einspracha Nr. 5 wurd~ zu—

handon der Gomuindovorsamreluxig wuiterguzo gen. An. der Versammlung

der Einwohnorgemeinde von 10. Februar 1967 wurde dieselbe abge

wiesen; glaichzuitig wurden die Erweiterung des Zonenplanos und

die Ergänzung des Zonenrugl miontes genehmigt,

In der gleichen Zeit (5,10, — 5.11.1966) wie der erweiterte

Zoncnplan und das ergänzte Zonenreg1ee~ent wurd, der B:bauungsplan

Nr. 2 aufgelegt. Innerhalb der gesetzlichen~-Frist wurden folgend

Einsprachun eingereicht:
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1. Otto Bachmann, Subin~on

2. Fritz Fanhhaus:~r, Subin~en

3. ~ottfried In~old, ~3ubin~n

Alle drai i~ins rachen ~eusston als gogonstandsios erklärt worden,

da sie sich ge~on b~roits rechtagültiga Strassen bzw. Trottoir—

anlagen richt;t~;n.

An dar Versammlung dar Einwohnergamainda vom 10. Februar 1967

wurde auch di.~:ser Plan gen ~aigt.

Dieser Entscheid dar G maindeversamralung ist nicht an don Re—

gicrungsrat w.uitc~rgazo~cn wordn,

III.

Dar R~gierungsrat staUt fast:

Formell sind b~idj Vrfahron richtig durchgeführt. Materiell ist

folgendes zu iDomerkon:

a. D r G~in~incL~ wird ~iipfoh1 r~‘, n Stell d1 s g~ strichen ~i T il—

stückes das Sägewagas (Entscheid dar Gomoindavarsaremlung vom

20.6.66) einen Fussgängerwog vorzusehen, damit wenigstens dar

Fussgängar—Verkehr von der vorgc;schanon Wohnzono ins Dorf—

zentrum gewährleistet ist, Die Verhandlungen sollten unver—

züglich aufgenommen und bei positivem V ~r1auf die neue Dispo—

sition in Oiflufl neuen Verfahren aufgelegt worden.

b. Frühere, vom R;gierungsrat genehmigte Plüne (Zonenpian und

Bobauungspläno)sind, soweit sie mit den vorerwähnt~;n Er—

weiterüngon und Abändorungen im ~ii~orspruch stehen, ausser

Kraft gesetzt.

Es wird

beschlossen:

Die Erweitorung das Zonenplanas, die Fr~änzung des Zoncnreglomenbes

und die B~.bmuungsp1än~~ Mm. 2,5 und 4 werden genehmigt.

Gunchmigungsg~hühr Fr. 24.——

~blikationskoste~a Fr. 14.——

Fr. 30,—— (Staatskanzlei Nr. 827)NN

Dur Staatsschroiber:

Ausfertiguneen Seite 5
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Bau—Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes, mit 1 gen. Zonenreglement
Kant. Planungsstelle (2), mit 1 gen. Zonenplan und je 1 gen.

Bebauungsplan Nrn. 2, 3 und 4, 1 gen. Zonenreglement und Akten
Kant. Wasserwirtschaftsamt
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Zonenplan und je 1 gen.

Bebauungsplan
Amtschreiberei Kriegstetten, Solothurn, mit 1 gen. Zonenplan und

1 gen. Zonenreglement
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Jinwohnergemeinde Subingen
Baukoixmission der ~inwohnergemeinde Subingen, mit 1 gen. Zonen—

plan, je 2 gen. Bebauungsplänen Nrn. 2, 3 und 4, 1 gen. Zonen—
reglement

Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


